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Gemeinde Bubikon

NeufestseÞung von Verkehrsbaulinien an der Dürntnerstrasse (Route 738)

Abschnitt Ufgänt- / Grüningerstrasse bis Grenze D[irnten

Baulinien. Im Rahmen der Bewirtschaftung von Verkehrsbaulinien an Staatsstrassen

werden sämtliche Verkehrsbaulinien im Kanton Zürich überprüft. Um die Rechtssicherheit zu

gewährleisten und dem Bedürfnis nach klaren und verbíndlichen Strassenabständen nach-

kommen zu können, ist es unumgänglich, die Verkehrsbaulinien vollständig zu revidieren.

Bei der Neufestsetzung wird speziell darauf geachteÇ dass die Dimensionierung der

neuen Verkehrsbaulinien die erforderliche Raumfreíhaltung an Staatsstrassen gewährleístet

und betroffene Grundstücke troüdem nicht übermässig tangieft werden. Da die Verkehrs-

baulinien nicht nur enrueitert, sondern auch reduziert werden, sind damit für Grundstücke

und bestehende Gebäude durch die Revision nicht nur neue Belastungen, sondern auch zahl-

reiche Entlastungen verbunden. Weiter wird bei den ausgebauten Strassen in der Regel ein

minimaler Verkehrsbaulinienabstand, der dem Strassenabstand gemäss 5 265 des Planungs-

und BaugeseÞes (PBG) entspricht, und bei Strassen mit geplantem Ausbau, das eforderliche

Mindestmass festgelegt. An verschiedenen Stellen weisen die neuen Verkehrsbaulinien nur

mínimale Verschiebungen gegenüber den aufuuhebenden Verkehrsbaulinien auf. Dadurch

entstehen für betroffene Grundeigentümer in der Regel keine zusätzlichen Belastungen. In

diesen Fällen handelt es sich lediglich um die Aufarbeitung alter Akten mit dem Ziel, eine

Festsetzung über ganze Strassenzüge zu erhalten. Grundsätzlich werden an bestehenden

Strassen in Kern-, Freihalte- und Landwirtschaftszonen keine Verkehrsbaulinien mehr festge-

legt bzw. die festgesetzten ersaülos aufgehoben. Für Kernzonen gelten in erster Linie die

Bestimmungen der kommunalen Bau; und Zonenordnung oder - wie in den Freihalte- und

Landwirtschaftszonen - der Strassenabstand gemäss PBG.

Auf diesen Grundsätzen lässt sich heute ein neues, korrektes und für die meísten betrof-

fenen Parteien zumutbares Planwerk erstellen, das'den heutigen Anforderungen der amtli-

chen Vermessung, der Archivierung, der Übersichtlichkeit und der weiteren Bewirischaftung

gerecht wird.
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An der DLirntnerstrasse 738, Abschnítt Ufgänt- / Grüningerstrasse bís Grenze Dürnten, wer-
den im Rahmen der,,Bewirtschaftung von Verkehrsbaulínien an Staatsstrassen" Verkehrsbau-
linÍen neu festgesetzt. Díe Verkehrsbaulinien (DV Nr.2I78lL999) an der Ufgänt- / Grüninger-
strasse werden anpassungsbedingt teilweise aufgehoben.

Die Volkswirtschafu direktion verfügt:

I' An der Dürntnerstrasse 738, Abschnitt Ufgänt- / Grüningerstrasse bis Grenze Dürnten,
werden gemäss dem bei den Akten liegenden Plan Verkehrsbaulinien neu festgeseÞt
sowie die Verkehrsbaulinien (DV Nr. 2L781L999) an der Ufgänt- / Grüningerstrasse teil-
weise aufgehoben.

II. Die Vorlage ist in der Gemeinde Bubikon während 30 Tagen öffentlich aufzulegen.
IIL Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30 Tagen können betroffene Grundeigentümer

oder sonst wie in ihren schutzwürdigen Interessen berührte Personen, Gemeínden sowie
andere Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbauli-
nienvorlage beim Regierungsrat schríftlich Rekurs erheben. Die Rekursschrift rnuss einen
Antrag und dessen Begründung enthalten.

IV. Der Gemeinderat Bubikon wird eingeladen,

a) die Verkehrsbaulinienvorlage rechÞeitig und unter Hinweis auf die Rekursmöglichkeit
gemäss Ziffer lII hievor im kantonalen Amtsblatt sowÍe im amtlichen Publikatíonsor-
gan der Gemeinde Bubikon wie folgt bekannt zu machen:
'Die Volkswirtschafudirektion hat mit Verfügung Nr. .............. vom .... an der
Dürntnerstrasse 738 in der Gemeinde Bubikon, Abschnitt Ufgänt- / Grüningerstrasse
bis Grenze Dürnten, Verkehrsbaulinien neu festgesetzt sowie die Verkehrsbaulinien
DV Nr. 2L7811999 teilweise aufgehoben. Der plan liegt vom bis...........
im .....'.......... zur Einsichtnahme auf. Innerhalb der genannten Auflagefrist von 30
Tagen können betroffene Grundeigentümer oder sonst wie in ihren schutzwrjrdigen
Interessen berührle Personen, Gemeinden sowie andere Körperschaften oder Anstal-
ten des öffentlichen Rechts gegen die Verkehrsbaulinienvorlage beim Regierungsrat
des Kantons Zürich Rekurs erheben, wobei die Rekursschrift einen Antrag und des-
sen Begründung enthalten muss';

b) die betroffenen Grundeigentümer überdies unter Beachtung von g 6 pBG durch ein-
geschriebenen Brief auf die Verkehrsbaulinienvorlage sowie die Rekursmögllchkeit
hinzuweisen;

c) die Planauflage durchzuführen;
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d) nach Ablauf der Auflagefrist die Auflageakten einqeschrieben (Originalplan) der
Volkswirtschafudirektion, Verkehr und Infrastruktur Strasse, Abteilung Dienste, Bau-
polizeí und Beitragswesen, Postfach, 8090 Zürich, zuzustellen;

e) der Abteilung Dienste, Baupolizei und Beitragswesen, die Inserate- und Poftospesen

sowie den erforderlichen administrativen Auñrvand in Rechnung zu stellen.
V. Mitteilung an:

Verkehr und Infrastruktur Strasse, Abteilung Dienste, Baupolízei und Beitragswesen für
sích und zum Versand an:

- Gemeinderat Bubikon, Rutschbergstrasse 18, 8608 Bubikon

- Geometer Urs Hürlimann {G, Sennweidstrasse 9, 8608 Bubikon
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